
Fall 16
Rechtsanwalt Z ist der Farbe seines alten PKW überdrüssig geworden und beschließt, sich einen neuen Wagen zuzulegen. Da er als vielbeschäftigter Mann für so etwas natürlich keine Zeit hat, beauftragt er seinen Assistenten B mit der Bestellung eines silber-grauen Audi A6. Als dieser aber im Autohaus des F steht, entscheidet er spontan, dass diese Farbe nicht repräsentativ genug sei. Deshalb bestellt er den Wagen im Namen des Z in Schwarz.

Kann F von Z oder von B Zahlung des Kaufpreises verlangen?

Ändert sich etwas an der Rechtslage, wenn Z den F im Vorfeld darüber informiert hätte, dass er den B zum Kauf eines A6 vorbeischicken werde?

Fall 17

Emil Erholungsbedürftig (E) muss 6 Wochen zur Kur. Weil er sein Luxus-Rennrad nicht im Kellerraum seines Mietshauses stehen lassen will, gibt er es seinem Kumpel Wigald Windig (W) zur Aufbewahrung. W, der sich ständig in finanziellen Schwierigkeiten befindet, bietet das Fahrrad dem örtlichen Fahrradhändler zum Kauf an. Der dort tätige Angestellte Adalbert (A), der ausschließlich die Ankäufe tätigt, zahlt W 2000 Euro für das Rennrad. Als der Inhaber (I) das Fahrrad in seinem Geschäft stehen sieht und es als das Rad des ihm bekannten Stammkunden E erkennt, fragt er A wie sie zu dem Fahrrad gekommen seien. A klärt I darüber auf, dass W das Fahrrad verkauft hat. I ist schockiert über diese kriminellen Abläufe, will aber – da er weiß, dass er von W die Rückzahlung der 2000 Euro nicht erwarten kann – das Rennrad behalten.

Kann E die Herausgabe des Rades von I verlangen?

Fall 18
Kalle Kopflos (K) ist als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für interkulturelle Kommunikation vom Professor Allwissend (A) beschäftigt. Da in Kürze ein sportliches Großereignis ansteht, beauftragt der A seinen Mitarbeiter K, für den Lehrstuhl einen Großbildfernseher zu kaufen. Im Geschäft des Max Media (M) lässt sich K von dessen Verkäufer Viktor Verplant (V) zunächst beraten. Währenddessen erzählt er diesem auch, dass der A endlich nachgegeben und die Anschaffung eines Fernsehers bewilligt habe. Schließlich entscheidet sich der V für ein Modell und unterzeichnet den Kaufvertrag, mangels juristischer Vorkenntnisse verzichtet er dabei jedoch auf den Zusatz „i.A.“. Den Fernseher nimmt er gleich mit. Als K kurze Zeit später von M eine Rechnung über 3.000,- € erhält, fällt er aus allen Wolken. Er habe doch den Hintergrund des Kaufes erwähnt, für sich selbst hätte er solch ein Luxusgerät niemals gekauft. Professor A dagegen freut sich, dass er nun mit dem Kauf nichts mehr zu tun hat, da er inzwischen zu der Erkenntnis gekommen ist, dass fernsehen jegliche Form der Kommunikation töte. 

Kann M von A oder von K Zahlung des Fernsehers verlangen?

